
Gemeinde Ostseeheilbad Zingst  Zingst, 21.03.2025 
 
 

P r o t o k o l l - Nr. 05 / 2025 
Des öffentlichen Teils der Gemeindevertretersitzung 

am 20.03.2025 
 
 
Beginn:   19:00 Uhr 
 
Ort:   Max Hünten Haus 
 
Gemeindevertreter:   12   
 

Herr Carsten Wendt     
Herr Andreas Kuhn    
Markus Weiß           
Herr Ted-Michael Fischer   
Herr Felix Schlicht     
Herr Silvio Gerdnun     
Frau Anett Porath    
Herr René Schneider    
Herr Rico Nowicki   entschuldigt  
Frau Denise Lucht  
Frau Leyla Vießmann     
Herr Andy Ennen    
Herr Lutz Weber 
Herr Rainer Eiweleit   entschuldigt 
 
Mitglieder der Verwaltung:  
    

Herr Christian Zornow   Bürgermeister 
Frau Karin Eiweleit   Leiterin Bürger- und Ordnungsamt 
Frau Sandra Schneider   2. stellv. Bürgermeisterin 
Herr Matthias Hoth   Leiter Bau- und Liegenschaftsamt 
Herr Martin Dankert   Prokurist KT GmbH 
Herr Stefan Petschaelis   SB Abwasserentsorgungsbetrieb 
Frau Birte Gerloff   Protokollführerin 
    
 

Gäste im Saal:       12 Bürger 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: 
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    1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladungen,  

der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 

    2. Änderungsanträge zur Tagesordnung 
    3. Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Sitzungsniederschrift 

Nr. 03/2025 vom 20.02.2025 
 

    4. Bericht des Bürgermeisters über die in der letzten nichtöffentlichen Sitzung ge- 
fassten Beschlüsse der Gemeindevertretung, über Beschlüsse des Hauptaus- 
schusses und wichtige Angelegenheiten der Gemeinde 

 

    5. Einwohnerfragen 
 

    6. Anfragen von Gemeindevertretern 
 

  7. Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025 des Abwasserentsorgungsbetriebes 
 

  8. Beschluss über den Jahresabschluss 2023 des Zingster Fremdenverkehrsbetriebes 
 

  9. Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 des Zingster Fremdenverkehrsbetriebes 
 

10. Beschluss über die 1. Änderung der Satzung über die Strand- und Badeordnung der Ge-
meinde Ostseeheilbad Zingst 

 

11. Beschluss über die Endzeiten der Veranstaltungen 2025 und notwendigen Straßensperren 
 

12. Beschluss zur Querung der nördlichen Hafenstraße im Kreuzungsbereich Hafenstraße/ Jor-
danstraße  

 

13. Änderungsbeschluss zum Aufstellbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 41 „ehemalige 
Jugendherberge“ der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 

 

____________________________________________________________________ 
Kurz vor Beginn der öffentlichen Gemeindevertretersitzung wird dem Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung ein Schreiben eines Eigentümers einer Immobilie im Sünnenkringel übergeben. Zur weiteren Bearbei-
tung übergibt dieser das Schreiben der Verwaltung. 
 
TOP 1:  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einla-

dungen, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit  
 
Herr Wendt, Vorsitzender der Gemeindevertretung, begrüßt alle Anwesenden, stellt die Ordnungsmäßig-
keit der Ladung und die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung. 
  
TOP 2:   Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. 
 
TOP 3:  Änderungsanträge zum öffentlichen Teil der Sitzungsniederschrift 

Nr. 03/2025 vom 20.02.2025 
 
Es gibt keine Änderungsanträge zum Protokoll 03/2025. 

 

 
TOP 4:  Bericht des Bürgermeisters über die in der letzten nichtöffent- 

lichen Sitzung gefassten Beschlüsse der Gemeindevertretung,  
über Beschlüsse des Hauptausschusses und wichtige Ange- 
legenheiten der Gemeinde 

 
Zunächst gratuliert Herr Zornow dem Gemeindevertreter Markus Weiß zu seinem 50. Geburtstag. 
Anschließend stellt er seinen Bericht zu wichtigen Themen aus der Verwaltung und den Eigenbetrieben vor 
(siehe Anlage zu diesem Protokoll).  
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TOP 5:  Einwohnerfragen 
 
Einem Zingster Bürger geht es um die Freizeitgestaltung der Zingster Kinder- und Jugendlichen. Er be-
mängelt, dass auf dem ehemaligen „Armeesportplatz“ in der Hanshäger Straße die beiden großen Fußball-
tore entfernt worden sind und die Kinder nun nur noch die Möglichkeit haben in dem kleinen „Käfig“ an der 
Weidenstraße Fußball oder Basketball spielen können. Er fragt wie lange dieser Zustand noch anhält? 
Was ist mit dem geplanten Fußballplatz an der Jordanstraße? 
 
Herr Zornow antwortet, dass die beiden Tore der TSG Sektion Fußball gehören und auf Grund der hohen 
Mitgliederzahlen dort aktuell wieder auf dem Sportplatz an der Lindenstraße benötigt werden.  
Bei Bestätigung des Wirtschaftsplanes des ZFB werden aber eigene Tore angeschafft und sobald die 
Baumaßnahme Weidenstraße abgeschlossen ist, wird wie angekündigt dort eine Ersatz-Fußballfläche für 
den zum Mehrgenerationenpark umgebauten ehemaligen „Armeesportplatz“ geschaffen. 
 
TOP 6:  Anfragen von Gemeindevertretern 
 
Herr Weiß greift gleich noch einmal die Frage von dem Bürger auf und bietet seinerseits an, mit der TSG 
zu sprechen. Er weiß, dass die TSG noch zwei Tore hat, die derzeit nicht genutzt werden. Er wird darum 
bitten, die Tore zumindest für die Dauer der Baumaßnahme in der Weidenstraße zur Verfügung zu stellen. 

Herr Fischer fragt, ob die Gemeinde Zingst von den Ereignissen im Tourismusverband M-V betroffen ist. 

Herr Zornow verneint dies. Wir sind Mitglied im Bäderverband MV und der wird beitragsfinanziert geführt. 

Herr Kuhn weist auf die baldige Inkraftsetzung des Tourismusgesetzes hin. Das Land kann den Kommu-
nen dann vorschreiben, wie und ob eine Kurabgabe und Fremdenverkehrsabgabe erhoben werden soll. 
Dies stellt einen Eingriff in die Finanzhoheit der Gemeinden und die Entmachtung von frei gewählten Man-
datsträgern dar. 

Auch Herr Zornow betont, dass dies quasi die Abschaffung der kommunalen Selbstverwaltung bedeutet.  
Eine entsprechende Stellungnahme ist über den Bäderverband MV in Zusammenarbeit mit dem Städte- 
und Gemeindetag bereits beim Wirtschaftsministerium eingereicht geworden.  

 
TOP 7:  Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2025 des  
                     Abwasserentsorgungsbetriebes Zingst 
Herr Petschaelis stellt den Gemeindevertretern den Wirtschaftsplan 2025 des Abwasserentsorgungsbe-
triebes vor. 
 
Der Haupt- und auch der Finanzausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 04.03.2025 die Emp-
fehlung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: ABZ 02/2025 
Beschluss-Nr.: 10/05/25 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt für das Haushaltsjahr 2025 den 
Wirtschaftsplan des Abwasserentsorgungsbetriebes. 
 
Für den Wirtschaftsplan des Abwasserentsorgungsbetriebes Zingst werden festgesetzt: 
 
Erfolgsplan 
 
Gesamtbetrag der Erträge                1.812,6 TEUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen               1.683,9 TEUR 
Jahresergebnis                     128,7 TEUR 
   
Finanzplan 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit   573,6 TEUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                    -514,3 TEUR 
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Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                              59,3 TEUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen der Investitionstätigkeit        5,0 TEUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                  -576,0 TEUR 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               -571,0 TEUR 
   
Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungtätigkeit                 10,0 TEUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                       -114,4 TEUR 
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungtätigkeit                      -104,4 TEUR 
 
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds                                     -616,1 TEUR 
 
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt 
 
Gesamtbetrag für Kredite und Investitionen und  
Investitionsfördermaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen                               0,0 TEUR 
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen         0,0 TEUR 
Höchstbetrag aller Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                        129,6 TEUR 

 
Der Stellenplan weist 6,0 Stellen in Vollteiläquivalenten aus. 
 
Sonstige Angaben  
 
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich 
fortgeltenden Kreditermächtigungen        - 
Finanzmittelbestand am Ende der Periode                 559,3 TEUR 
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2023                        2.925,4 TEUR 
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2024 (voraussichtlich)               2.980,4 TEUR 
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2025 (voraussichtlich)              3.047,5 TEUR 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
TOP 8:  Beschluss über den Jahresabschluss 2023 des Zingster 

Fremdenverkehrsbetriebes 
 
Herr Dankert stellt den Jahresabschluss 2023 des Zingster Fremdenverkehrsbetriebes vor. Durch die be-
auftragte die Wirtschaftsprüfgesellschaft AWADO GmbH wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsver-
merk erteilt. Über die Feststellung des Jahresabschlusses 2023 und die Verwendung des Ergebnisses ist 
nun ein Gemeindevertreterbeschluss herbeizuführen. Fragen dazu werden beantwortet. 
Herr Kuhn erfragt in diesem Zusammenhang die Eigenkapitalverzinsung des ZFB analog zum Abwasser-
betrieb. Herr Zornow antwortet das die Verzinsung des von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Kapi-
tals kalkulatorisch im Rahmen der Kurabgabekalkulation als Eigenanteil der Gemeinde verrechnet wird.    
 
Der Haupt- und auch der Finanzausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 04.03.2025 die Emp-
fehlung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: ZFVB 01/2025 
Beschluss-Nr.: 11/05/25 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt vorbehaltlich des Vermerks des 
Landesrechnungshofes:  
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1. Die Gemeindevertretung stellt den durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO 
GmbH geprüften Jahresabschluss 2023 des Zingster Fremdenverkehrsbetriebes wie folgt 
fest. 

 
Die Bilanzsumme beträgt: EUR 26.771.215,57 
 
Die Erträge betragen: EUR 5.613.286,58 
Die Aufwendungen betragen: EUR 5.047.496,15 
Der Jahresgewinn beträgt: EUR 565.790,43 

 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

2. Die Gemeindevertretung beschließt das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2023 in Höhe von 
565.790,43 € auf neue Rechnung vorzutragen. Dieser soll für zukünftige Investitionen ver-
wendet werden.  
 

Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

3. Die Gemeindevertretung erteilt dem Betriebsleiter Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2023. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
TOP 9:  Beschluss über den Wirtschaftsplan 2025 des Zingster 

Fremdenverkehrsbetriebes 
 

Herr Dankert stellt den Gemeindevertretern den Wirtschaftsplan 2025 des Zingster Fremdenverkehrsbe-
triebes vor und geht auf die wichtigsten Eckpunkte ein. 
 
Der Haupt- und auch der Finanzausschuss haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 04.03.2025 die Emp-
fehlung zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: ZFVB 02/2025 
Beschluss-Nr.: 12/05/25 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt den Wirtschaftsplan 2025 des 
Zingster Fremdenverkehrsbetriebes.   
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Es betragen          EURO 
 
1. im Erfolgsplan 
 - die Erträge        5.304.700,00 
 - die Aufwendungen       5.051.700,00 
 - der Jahresgewinn          253.000,00 
 - der Jahresverlust 
 
2. im Finanzplan 
 - der Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit      897.000,00 
 - der Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit              -3.653.500,00 
 - der Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit   4.603.500,00 
 - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes  1.847.000,00 
  
3. Es werden festgesetzt 

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und  
  Investitionsförderungsmaßnahmen auf     1.500.000,00 

 - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf                 0,00 
 - der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung      494.500,00 
    - davon für Zwischenfinanzierung       0,00 
 
4. Die Stellenübersicht weist 0,3 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus               0,30 
 
5. Der Stand des Eigenkapitals 
 - betrug zum 31.12. des Vorvorjahres     8.169.700,00 
 - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich   8.817.600,00 
 - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich  9.070.600,00 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 

TOP 10:  Beschluss über die 1. Änderung der Satzung über die Strand- und 
Badeordnung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst 
 

Frau Eiweleit erläutert und begründet die 1. Änderung der Satzung. 
 
Der Ordnungs- und auch der Kur- und Tourismusausschuss haben in ihrer Sitzung am 23.01.2025 eine 
Beschlussempfehlung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: BOA 001/2025 
Beschluss-Nr.: 13/03/25 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die 
1. Änderung der Satzung über die Strand- und Badeordnung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst vom 
25.01.2025 
 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern 
(Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467), und des Gesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes  
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221),  
hat die Gemeindevertretung auf ihrer Sitzung am 20.03.2025 folgende Änderung beschlossen: 
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§1 
§ 14 Hunde im Strandgebiet 
 
(2) Strandspaziergänge mit dem Hund sind in der Zeit vom 01.05. – 30.09. zwischen 06:00 und 

08:00 Uhr im gesamten Strandgebiet gestattet 
 

§2 
 

Diese 1. Änderungssatzung tritt zum 21.03.2025 in Kraft. 
 
Ostseeheilbad Zingst, den ……2025 
 
Zornow 
Bürgermeister      - Siegel - 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
TOP 11:  Beschluss über die Endzeiten der Veranstaltungen 2025 und 

notwendigen Straßensperrungen 
 

Frau Eiweleit stellt die Beschlussvorlage vor und geht dabei auf einzelne geplante Veranstaltungen ein. 
 
Der Ordnungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27.02.2025 eine Beschlussempfehlung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: BOA 002/2025 
Beschluss-Nr.: 14/03/25 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt die Veranstaltungen 2025 mit ab-
weichenden Endzeiten zur „Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Ost-
seeheilbad Zingst“, sowie empfohlene Verkehrseinschränkungen durch die Straßensperrungen zum Schutz 
der Veranstaltungsbesucher gemäß Anlage. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
TOP 12:  Beschluss zur Querung der nördlichen Hafenstraße im 

Kreuzungsbereich Hafenstraße/ Jordanstraße 
 

Herr Hoth stellt ausführlich die Beschlussvorlage vor und geht dabei auf einzelne Änderungen in der Ge-
nehmigungsplanung gegenüber der Entwurfsplanung ein. Fragen von Gemeindevertretern dazu werden 
beantwortet. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 06.01.2025 eine entsprechende Empfehlung zur Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung abgebeben. 
 
 
Vorlage-Nr.: BLA 003/2025 
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Beschluss-Nr.: 15/03/25 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst beschließt, gemäß dem vorliegenden Sach-
verhalt, die Querung der nördlichen Hafenstraße im Kreuzungsbereich Hafenstraße/ Jordanstraße entspre-
chend umzuplanen. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           12                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    0 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
TOP 13:  Änderungsbeschluss zum Aufstellbeschluss über den Bebauungsplan 

Nr. 41 „ehemalige Jugendherberge der Gemeinde Ostseeheilbad 
Zingst 
 

Herr Hoth erläutert den Gemeindevertretern die Beschlussvorlage und stellt den Sachverhalt dar. 
 
Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 25.02.2025 eine Beschlussempfehlung abgegeben. 
 
Vorlage-Nr.: BLA 005/2025 
Beschluss-Nr.: 16/03/25 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst fasst 

 
1. den Änderungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 41 „ehe-

malige Jugendherberg“ der Gemeinde Ostseeheilbad Zingst. 
 

2. Der bisherige Geltungsbereich wird um die Flurstück 41/5, 42/8, 42/13, 99/2, 94/4 (teilw.), 
100/2 der Flur 8 der Gemarkung Zingst reduziert. 
 

3. Der Geltungsbereich wird insgesamt wie folgt umgrenzt: 
 
 Im Norden: durch die vorhandene Bebauung entlang der Friedenstraße 

Im Osten: durch den Graben Z 11/2/1 und der rückwärtigen Bebauungsreihe, 
 welche der Neuen Reihe zugeordnet ist 

 Im Süden: durch die vorhandene Bebauung entlang der Kreisstraße 
Im Westen: durch die Glebbe 

4. Es wird folgendes Planungsziel angestrebt: 
● Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzung für die Bereitstellung  
             von Flächen für den Wohnungsbau 

 
5. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Änderungsbeschluss zum Aufstellungsbeschluss 

des Bebauungsplanes Nr. 41 „ehemalige Jugendherberge“ der Gemeinde Ostseeheilbad 
Zingst gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
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Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der  Ja-St immen:           10                   
Gemeindevertretung:  14 Nein-St immen:          0            
davon teilnehmend:  12 Stimmenenthaltungen:    2 
 
Bemerkung: Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung waren 0 Mitglieder der  

Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Herr Wendt, beendet die öffentliche Sitzung  
um 20:34 Uhr.  
 
 
 

                                             

 
                       WENDT                                                             GERLOFF 

Vorsitzender der Gemeindevertretung           Protokollführerin 



Bericht des Bürgermeisters (BdB)
Sitzung der Gemeindevertretung am 20. März 2025



Zahlen & Fakten

BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

Monat Niederschlag
(l/m²)

Zulaufmenge
(m³)

Durchschnitt
(m³/d)

Regulär von
(m³/d)

Regulär bis
(m³/d)

Kurzzeitiger 
Spitzenwert

01.02.-29.02.24 94 37.334 1.301 760 850 3.600 (25 l/m² 
Regen)

01.03.-31.03.24 21 30.305 978 760 1.100 1.440 (Ostern)

01.04.-30.04.24 107 37.026 1.234 840 1.400 3.000 (40 l/m² 
Regen in 2 Tagen)

01.05.-31.05.24 81 41.210 1.329 1.000 1.500 3.200 (35 l/m² 
Regen)

01.06.-30.06.24 83 48.650 1.622 1.400 1.700 2.000 (23 l/m² 
Regen)

01.07.-31.07.24 84 63.921 2.062 1.600 2.200 2.800 (18 l/m² 
Regen)

01.08.-31.08.24 23 57.976 1.870 1.560 2.190 2.330 (5 l/m² Regen)

01.09.-30.09.24 74 42.242 1.408 1.220 1.600 -

01.10.-31.10.24 65 39.528 1.275 1.110 1.570 -

01.11.-30.11.24 73 29.250 975 750 1.300 -

01.12.-31.12.24 65 32.038 1.033 760 1.990 -

01.01.-31.01.25 55 31.678 1.080 700 2.160 -

01.02.-28.02.25 20 25.092 896 760 1.100 -

01.03.-17.03.25 1 14.356 844 750 1.000 -



BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

laufender Betrieb
technischer Bereich

• Die Abwassermengen liegen momentan wischen 750 und 900 m³/d.
• Die Bypasslegung in der Jordanstraße wird in 12. KW abgeschlossen (Herausforderung TW-Leitung).
• Bei dem Bauvorhaben „Sanierung des Pumpwerks Fritz-Reuter-Straße“ sind bisher der EDIS-Umschluss, der Wechsel des 

Schieberkreuzes mit Legung einer Bypassleitung um das Pumpwerk herum, und damit einhergehende Tiefbauarbeiten erfolgt.
• Ab der 13. KW wird mit dem Innenausbau des Pumpenschachtes und der Stellung des neuen Schaltschranks mit Pumpensteuerung 

begonnen, sodass zu Ostern wieder der reguläre Betrieb aufgenommen werden kann.



BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

Bypasslegung Jordanstraße 



BdB –Abwasserentsorgungsbetrieb Zingst

Sanierung Pumpwerk Fritz-Reuter-Straße



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb
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BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb
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BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten (Entwicklung Kurabgabe Vorschau)

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb

24.02.2025 Februar 2025 Februar 2024
AVS brutto 71.298,80 €    74.359,30 €    
AVS netto 66.634,39 €    69.494,67 €    
Camping brutto 4.100,00 €     4.120,70 €     
Camping netto 3.831,78 €     3.851,12 €     
Rehasan brutto 8.800,00 €     8.826,25 €     
Rehasan netto 8.224,30 €     8.248,83 €     

Gesamt netto 78.690,47 €    81.594,63 €    

Planung netto 74.766,00 €    80.000,00 €    

Differenz netto 3.924,47 €     1.594,63 €     

27.01.2025 Januar 2025 Januar 2024
AVS brutto 230.117,96 €  162.669,51 €  
AVS netto 215.063,51 €  152.027,58 €  
Camping brutto 12.600,00 €    12.645,85 €    
Camping netto 11.775,70 €    11.818,55 €    
Rehasan brutto 8.200,00 €     8.235,00 €     
Rehasan netto 7.663,55 €     7.696,26 €     

Gesamt netto 234.502,77 €  171.542,39 €  

Planung netto 149.533,00 €  90.000,00 €    

Differenz netto 84.969,77 €    81.542,39 €    

17.03.2025 März 2025 März 2024
AVS brutto 71.937,55 €    137.978,75 €  
AVS netto 67.231,36 €    128.952,10 €  
Camping brutto 10.700,00 €    10.727,50 €    
Camping netto 10.000,00 €    10.025,70 €    
Rehasan brutto 17.500,00 €    17.508,75 €    
Rehasan netto 16.355,14 €    16.363,32 €    

Gesamt netto 93.586,50 €    155.341,12 €  

Planung netto 126.168,00 €  125.000,00 €  

Differenz netto 32.581,50 €-    30.341,12 €    



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb
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BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb
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BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb



Zahlen & Fakten

BdB – Eigenbetrieb Zingster Fremdenverkehrsbetrieb

• Die Umsatzerlöse liegen 32 TEUR über dem Februar-Ergebnis 2024. Davon entfallen 18 TEUR auf 
zusätzliche Kurabgabe und 14 TEUR auf Mieteinnahmen (Haus am Bodden).

• Der sonstige neutrale Ertrag hat sich ab diesem Jahr durch die Auflösung des Investitionszuschusses für 
den Aussichtsturm Müggenburg erhöht. 



Zahlen & Fakten

BdB – Schule & KITA & Vereine

Schule

Die Grundschule und die KITA haben auf Basis des § 13 Schulgesetz und des § 3 KiföG MV 
verbunden mit Anforderungen der Bildungskonzeption MV Kapitel 4 und 6 eine 
Kooperationsvereinbarung geschlossen. Ziel ist es den Übergang bestmöglich zu gestalten. 
Dies soll in Erziehungspartnerschaft mit den Eltern geschehen. Die Vereinbarung enthält 
einen Kooperationskalender den beide Partner als verbindlich ansehen und der jährlich 
fortgeschrieben wird.

Der Schulstart verlief aus Sicht der Schule reibungslos. Nach Rücktritt ist die Stelle der stellv. 
Schulleitung vakant. Das vom Schulamt initiierte Ausschreibungsverfahren läuft noch. 

Seit dem neuen Schuljahr unterstützen uns folgende neue KuK: Frau Heilmann 
(Klassenlehrerin Klasse 1a), Frau Heberer (Klassenleiterin Klasse 7b, Geschichte und Sport), 
Frau Stürmer (Englisch), Frau Krüger (DaZ).

1a       19
1b       17
2a       14
2b       13
3a       17
3b       18
4         19
5         29
6a       22
6b       22
7a       16
7b       15
8         24
9a/b    28
10       27
Ges.    300 SuS in 16 Klassen 
Stand: 14.03.2025
vgl. Ges.    279 SuS in 15 Klassen 
Stand: 08.07.2024



Zahlen & Fakten

BdB – Schule & KITA & Vereine



Veranstaltungen & Informationen

BdB – Veranstaltungen und Infos

• Diverse Pflege- und Unterhaltungsarbeiten haben stattgefunden u.a. Ausbesserungen Verkehrsfläche Ecke 
Strandstraße/Hafenstraße, Radweg Inselweg/SÜ 14 Beseitigung Wurzeldurchbrüche, Richten von Laternen (bsph. PP 
Bahndamm), Hunde- und Fahrradparkour 

• die Baumaßnahme Weidenstraße und Herstellung barrierefreier Übergänge Kirchweg/Rämel sind begonnen worden, Rämel 
schon fertig 

• Plangenehmigung für die Maßnahme Riegeldeich West ist ergangen
• Gemeinde Zingst wird ab April eine Einwohnerkarte ausgeben; es ist geplant das die Einheimischen beim Besuch einer 

Nachbargemeinde als Gentlemens Agreement keine Tageskurabgabe zahlen sollen. Zur Legitimierung soll die Einwohnerkarte 
dienen bzw. gegebenenfalls nach dem Ausweis gefragt werden.

• u.a. Ermäßigungen bei kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen, Rabatte bei Freizeitangeboten und Schiffstouren 
der Reedereien, Freie Nutzung von Museen, Seebrücken, Kurhäusern, Teilnahme an geführten Radtouren und anderen 
Aktivitäten

• Info NPA: ausschließlich Hauptwege werden im Nationalpark so hergerichtet (Wegehobel, ggfs. Walze), dass diese mittels 
Rettungsfahrzeuge und betriebseigenen Fahrzeugen ganz jährig benutzt werden können. Dazu wird ausschließlich 
Natursteinmaterial (Natursteinmaterial Granodiorit in der Größe 0/32) verwendet und eingebaut. Die Verwendung von 
Recyclingmaterial ist untersagt. 
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